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Stand: 01 / 2013 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 
 

Bebauungsplan "Westäcker"  

1.2 Natura 2000-Gebiete 
 

(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer(n) 

Nr. 8017441 

Gebietsname(n) 

Vogelschutzgebiet „Baar“  

1.3 Vorhabenträger Adresse 

Stadt Geisingen 

Hauptstraße 36 

78187 Geisingen 

Telefon / Fax / E-Mail 

Telefon: 07704 807  0 

Fax: 07704 807  32 

info@geisingen.de 

1.4 Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen  

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 6 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Tuttlingen   

 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Tuttlingen   

1.7 Beschreibung des Vor-
habens  

Aufstellung des Bebauungsplanes „Westäcker“ nach § 13b BauGB. Ausweisen 
eines Allgemeinen Wohngebietes auf einer Ackerfläche. Zusätzlich zum Acker 
war eine als Biotop geschützte Feldhecke vorhanden (270m²), die außerhalb 
des Plangebietes funktional ausgeglichen wird.  

Das Plangebiet ragt im Süden in geringem Umfang (rd. 1.160 m
2
) in das Vogel-

schutzgebiet hinein. Geplant sind in diesem Bereich die Anlage einer öffentli-
chen Grünfläche und von privaten Gärten. Die Flächen, die innerhalb des Vo-
gelschutzgebietes liegen können nicht bebaut werden.  

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Dimensi-
onierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene Maßstä-
be zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

365° freiraum + umwelt  07551 / 949558 10 07551 / 949558-9 

Martina Jung    

Klosterstraße 1  e-mail *   

88662 Überlingen  m.jung@365grad.com 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 
 

02.04.2020 

 

  

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 6 BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhältlich 
oder unter http://natura2000-bw.de  "Formblätter Natura 2000" 

  

 

http://natura2000-bw.de/
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet  oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 

Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 

 

Vermerke der zuständi-
gen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 

 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 

 

Fristablauf: 
       
 

  (1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
 

 
 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-
ristischer Arten) oder Lebensräume von 
Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-
bensraum kann grundsätzlich durch fol-
gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

 

Vermerke der zuständi-
gen Behörde 

 

 

 
Greifvögel (Schwarzmilan, Rotmilan) Verlust von Nahrungshabitaten, bzw. 

Jagdgebieten 

 

 

 
 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 
Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben.  

 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 
Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 
 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

anhand vorhandener Unterlagen 

 

 mögliche erhebliche Beein-
trächtigungen 

betroffene Le-
bensraum- 

typen oder Ar-
ten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der Wir-
kung, Intensität, Grad der Beeinträchti-
gung) 

Vermerke der zustän-
digen Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust (Versiege-
lung) 

       Die Fläche des Vogelschutzgebietes, die 
innerhalb des Bebauungsplanes liegt, kann 
nicht bebaut werden. In diesem Bereich 
befinden sich eine öffentliche Grünfläche 
und zu einem kleinen Teil private Gärten. 
Es entsteht somit kein Flächenverlust 
durch Versiegelung des Vogelschutz-
gebietes.   

Das Plangebiet ist Teil der Nahrungshabi-
tate von Rot- und Schwarzmilan. Die Aus-
wirkungen sind aufgrund der geringen 
Flächengröße im Vergleich zur Größe des 
Aktionsradius dieser Arten unerheblich. 
Zudem ist der Acker als Nahrungshabitat 
von untergeordneter Bedeutung (geringe 
Kleinsäugerdichte, aufgrund dichter Vege-
tation nicht ganzjährig nutzbar).  

 

6.1.2 Flächenumwandlung          

6.1.3 Nutzungsänderung        Innerhalb des VSG erfolgt eine Nutzungs-
änderung von bestehendem Acker in eine 
öffentliche Grünfläche. Hier wird ein Lärm-
schutzwall mit Entwässerung errichtet, der 
mit einer extensiv genutzten Fettwiese 
begrünt wird. 

Durch die Nutzungsänderung entsteht 
keine Beeinträchtigung. Es entsteht ein 
höherwertiger Biotoptyp.  

 

6.1.4 Zerschneidung, Fragmentie-
rung von Natura 2000-
Lebensräumen  

       Da nur randlich in das Vogelschutzgebiet 
eingegriffen wird, entsteht keine zusätzli-
che Zerschneidung oder Fragmentierung.  

 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

       Da das Plangebiet hangabwärts des Vo-
gelschutzgebietes liegt, entsteht keine 
Veränderung des Grundwasserregimes. 
Oberflächengewässer sind nicht betroffen.  

 

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen          Durch die Nutzung des Wohngebietes 
entstehen keine erheblichen zusätzlichen 
stofflichen Emissionen.  

 

6.2.2 akustische Veränderungen         Da das Plangebiet an ein bestehendes 
Wohngebiet sowie ein Gewerbegebiet 
angrenzt und in der Nähe der B31 und der 
Bahntrasse liegt, entstehen keine zusätz-
lichen negativen Veränderungen.  

 

6.2.3 optische Wirkungen         Keine optischen Veränderungen  

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

       Das Mikro- und Mesoklima des Plangebie-
tes wird nicht wesentlichverändert.  

 

6.2.5 Gewässerausbau        Erfolgt nicht  

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 
(stofflich, thermisch, hydrauli-
scher Stress)  

       Erfolgt nicht  



 4 

6.2.7 Zerschneidung, Fragmentie-
rung, Kollision  

       Erfolgt nicht  

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

      Für die Baustelleneinrichtung wird keine 
Fläche des Vogelschutzgebietes in An-
spruch genommen.  

 

6.3.2 Emissionen        Erhebliche baubedingte Emissionen sind 
nicht zu erwarten.  

 

6.3.3 akustische Wirkungen       Da aufgrund der Biotopausstattung im 
Umfeld des Plangebietes keine störungs-
empfindlichen Arten zu erwarten sind, 
entstehen keine baubedingen Beein-
trächtigungen.  

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der zu-
ständigen Behörde 

7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
7.5     
     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  

 
8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine Be-
einträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

       

 

 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon ausge-
gangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des / der 
oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets 
/ Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss 
durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 
 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 
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Anhang 
Lage des Vorhabens  

 
Abbildung 1: Lage des Plangebietes (rote Umrandung) in Bezug auf umliegende Schutzgebiete,  
Quelle Luftbild: Daten- und Kartendienst der LUBW, angerufen 12.02.2020 
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